
 

 

 

 

 

4. Oktober 2021 

 

Arbeitshilfe: Mitwirkungspflichten bei der Identitätsklärung (Duldung) 

Die Themen Identitätsklärung und Passbeschaffung sind für Flüchtlinge von großer Bedeutung. Ins-

besondere für geduldete Menschen steigt der Druck, entsprechend mitzuwirken. Dabei kann es so-

wohl darum gehen, den Aufenthalt zu sichern als auch eine Ausreise oder Abschiebung zu ermög-

lichen.  

Mit welchen Dokumenten kann die Identität nachgewiesen werden? 

Dies ist nicht immer eindeutig und z. T. von der Praxis der jeweiligen Ausländerbehörde abhängig.  

 Gültige, vom Herkunftsstaat ausgestellte Pässe, Passersatzpapiere oder sonstige Ausweise mit 

Lichtbild gelten als sichere Nachweise der Identität. 

 Dokumente mit biometrischen Merkmalen, wie etwa ein Wehrpass, ein Führerschein, eine Kon-

sularkarte oder eine Personenstandsurkunde können als Nachweis der Identität akzeptiert wer-

den.  

 Wenn diese Papiere nicht vorgelegt/beschafft werden können, können auch Dokumente ohne 

biometrische Merkmale Hinweise auf die Identität geben (Geburtsurkunde, Heiratsurkunde, Mel-

debescheinigung, Zeugnisse, etc.).1 

Welche Mitwirkungspflichten bestehen? 

Anforderungen an die Mitwirkung von Geduldeten bei der Identitätsklärung und der Passbeschaf-

fung und mögliche Sanktionen bei fehlender Mitwirkung erklären Arbeitshilfen des IvAF-Netzwerks 

„BLEIBdran. Berufliche Perspektiven für Flüchtlinge in Thüringen“ (08/2019) sowie des Flüchtlings-

rats Baden-Württemberg (09/2020). Relevant ist die Klärung der Identität auch, wenn Personen eine 

Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung erhalten möchten. Näheres dazu finden Sie in unserem 

Leitfaden für Arbeitgeberinnen. 

Einen Streitpunkt stellt immer wieder die Frage dar, wo die Grenze der Zumutbarkeit bei den Mit-

wirkungspflichten liegt. Konkret kann die Ausländerbehörde bspw. verlangen, dass die geduldete 

Person vorhandene Identitätsdokumente vorlegt und Angaben zu Alter, Identität und Staatsangehö-

rigkeit macht. Als zumutbar gilt regelmäßig auch einen Pass bei einer Auslandsvertretung (AV) des 

Herkunftsstaates zu beantragen, persönlich dort vorzusprechen, die geforderten Gebühren zu be-

zahlen, Lichtbilder anfertigen zu lassen, Fingerabdrücke und geforderte Erklärungen abzugeben 

(bspw. gegenüber dem Herkunftsland zu erklären, freiwillig zurückzukehren). Geduldete sind außer-

dem verpflichtet, Anordnungen zu sog. Botschaftsvorführungen oder amtsärztlichen Untersuchun-

gen der Reisefähigkeit zu befolgen. Ausländerbehörden können von geduldeten Personen zur 

Glaubhaftmachung der Erfüllung bestimmter Handlungen verlangen, eine eidesstattliche Versiche-

rung abzugeben, wenn die zuvor beigebrachten Nachweise nicht ausreichen2.  

Beispiele für unzumutbare Mitwirkungshandlungen und Hilfen für die Dokumentation der Mitwirkung 

finden Sie auch in den beiden oben genannten Arbeitshilfen.  

                                                           
1 In einem Urteil vom 23.09.2020 (1 C 36.19) entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass die Identität 
von Einbürgerungswilligen, die keine amtlichen Dokumente vorlegen und nicht zumutbar beschaffen können, 
auch auf andere Art nachgewiesen werden kann. Es greife ein Stufenmodell, welches in Ausnahmefällen 
objektiv bestehender Beweisnot die Zulassung alternativer Nachweismittel der Identitätsklärung – etwa nicht-
amtliche Urkunden und Zeugenaussagen - erlaube. 
2 Vgl. § 48 Abs. 3 AufenthG, § 49 Abs. 2 AufenthG, § 60b Abs. 3 AufenthG, § 82 Abs. 4 AufenthG 

https://www.asyl.net/view/mitwirkungspflichten-bei-der-identitaetsklaerungpassbeschaffung-fuer-menschen-mit-duldung-1/
https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-Broschuere-Mitwirkungspflichten.pdf
https://fluechtlingsrat-bw.de/wp-content/uploads/2020/09/2020-09-Broschuere-Mitwirkungspflichten.pdf
https://www.frnrw.de/index.php?id=224
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Ehrenamt/20211004_Sammlung_AVen_und_Identitaetsdokumente.pdf
https://www.frnrw.de/fileadmin/frnrw/media/downloads/Broschueren/Ehrenamt/20211004_Sammlung_AVen_und_Identitaetsdokumente.pdf
https://www.bverwg.de/de/230920U1C36.19.0

